
 

 

GRÜNDUNGSPROTOKOLL 

der 

MUSTER FLYING GROUP BIRRFELD (MUFGB) 

 

abgehalten am 1. April 2020 um 19.00 Uhr 

Flugplatzrestaurant Birrfeld 

 

 

Traktandenliste: 

1. Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2.  Genehmigung der Traktandenliste 

3. Wahl des Tagungspräsidenten 

4. Wahl des Protokollführers 

5. Grund für die Errichtung des Vereins 

6. Genehmigung der Statuten des Vereins 

7. Wahl der Verwaltung 

8. Verzicht auf Revisionsstelle 

9. Allgemeine Umfrage 

 

1. Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Max Muster begrüsst als Einladender die Anwesenden und stellt fest, dass für die 

Gründung des Vereins Muster Flying Group Birrfeld (MBFGB) folgende Personen 

anwesend sind: 

- Max Muster, whft. Flugplatzstrasse 1, 9000 Zürich, als Gründungsmitglied 

- Fritz Fröhlich, whft. Blumenweg 10, 5242 Lupfig, als Gründungsmitglied  

 

Demnach ist die gemäss Art. 60 ff. ZGB zur Gründung eines Vereins erforderliche Zahl 

von mindestens zwei Gründungsmitgliedern vorliegend erfüllt und die Gründungs-

versammlung beschlussfähig.  

 

2. Genehmigung der Traktandenliste 

Auf Antrag von Max Muster wird die Traktandenliste einstimmig genehmigt.  
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3. Wahl des Tagungspräsidenten 

Max Muster erklärt sich bereit, als Tagungspräsident zu fungieren. Der Vorschlag wird von 

der Gründerversammlung einstimmig gutgeheissen und Max Muster übernimmt den 

Vorsitz der Gründerversammlung. 

 

4. Wahl des Protokollführers 

Auf Antrag von Max Muster wird Fritz Fröhlich als Protokollführer der Gründer-

versammlung bestimmt. 

 

5. Grund für die Errichtung des Vereins 

In Birrfeld ist eine Piper Malibu stationiert, welche derzeit nicht mehr geflogen wird. Max 

Muster und Fritz Fröhlich haben beide die entsprechenden Lizenzen, um dieses Flugzeug 

zu fliegen. Die Gründungsmitglieder wollen die Piper Malibu von käuflich erwerben und 

ab Birrfeld betreiben. Dazu drängt sich der Zusammenschluss der Interessenten zu einer 

Körperschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit auf. Ein Verein mit ideellem Zweck ist 

dafür die geeignetste Rechtsform. Die notwendigen Mittel zum Erwerb des Flugzeuges 

sollen mittels eines Darlehens aufgebracht werden. 

Die Gründungsmitglieder sind mit diesen Feststellungen vollumfänglich einverstanden. 

Der Vorstand wird beauftragt, den Verein im Handelsregister und beim BAZL als Halter 

des zu erwerbenden Flugzeuges eintragen zu lassen. 

 

6. Genehmigung der Statuten 

Der Vorsitzende stellt die vorbereiteten Statuten zur Diskussion. Er weist insbesondere 

darauf hin, dass der Verein aus Aktiv- und Passivmitgliedern bestehen soll. Die 

Aktivmitglieder sind letztlich indirekt die Eigentümer des kaufenden Luftfahrzeuges. Als 

wirtschaftlich berechtigte Personen sind deshalb die Vorstandsmitglieder zu bezeichnen. 

Die Passivmitglieder haben dagegen kein Stimmrecht, partizipieren nicht am Vermögen 

des Vereins, sind aber berechtigt, gemäss den Bestimmungen im Betriebsreglement das 

Vereinsflugzeug zu fliegen. 

Auf eine detaillierte Besprechung der einzelnen Artikel wird verzichtet. Es werden von den 

Anwesenden keine Änderungen vorgenommen.  

Die Statuten gemäss Beilage werden einstimmig von der Gründerversammlung 

angenommen. Max Muster erklärt die Gründung des Vereins Muster Flying Group Birrfeld 

(MFGB) als vollzogen.  

In Ergänzung der Statuten beschliesst die Gründerversammlung einstimmig, ein Betriebs-

reglement (OM) zu erlassen. 

 

8. Wahl des Vorstands 

Die Gründerversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr bis zur ordentlichen 

Hauptversammlung im Jahre 2021 folgende Mitglieder des Vorstands: 

- Max Muster als Präsident und Kassier mit Einzelunterschrift 

- Fritz Fröhlich als Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien 
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Die Gewählten nehmen die Wahl an. 

 

9. Verzicht auf Revisionsstelle 

Der Tagespräsident stellt fest, dass der Verein nicht zur ordentlichen Revision gemäss Art. 

69b Abs. 1 ZGB verpflichtet ist. Nachdem der Verein weniger als 10 Vollzeitstellen im 

Jahresdurchschnitt haben wird, beschliesst die Gründerversammlung einstimmig, auf eine 

Revisionsstelle gemäss Art. 69b Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 727a Abs. 2 OR zu verzichten. 

 

10. Allgemeine Umfrage 

Der Vorsitzende dankt zum Schluss allen Anwesenden für die tatkräftige Unterstützung bei 

der Gründung des Vereins Muster Flying Group Birrfeld (MFGB). 

Die allgemeine Umfrage wird nicht weiter benutzt und der Vorsitzende schliesst um 21.00 

Uhr die Versammlung.  

 

********* 

 

Der Tagungspräsident: Der Protokollführer: 

 

 

___________________ ____________________ 

Max Muster Fritz Fröhlich 

 

Beilage: 

Statuten des Vereins Muster Flying Group Birrfeld (MFGB) 

 


